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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TF)

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Die im allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis 4) gemäß § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
- Anlagen für Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe und
- Tankstellen
sind gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Grundflächenzahl
a) Im WA 1 und WA 4 darf die zulässige Grundflächenzahl durch Stellplätze mit ihren Zufahrten gemäß § 19

(4) Satz 1 BauNVO um max. 30 % überschritten werden.
b) Im WA 2 darf die zulässige Grundflächenzahl durch Stellplätze mit ihren Zufahrten gemäß § 19 (4) Satz 1

BauNVO um max. 50 % überschritten werden.
c) Im WA 3 darf die zulässige Grundflächenzahl durch die in § 19 (4) Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen

gemäß § 19 (4) Satz 3 BauNVO nicht überschritten werden.

2.2 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB)
Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OK EGF) darf max. 0,50 m über der Fahrbahnoberfläche
liegen. Maßgeblich ist die Mitte der Straße rechtwinklig zur Mitte des Gebäudes. Grenzt das Baugrundstück an
zwei Straßen, ist die Straße maßgeblich, von der aus die Zufahrt auf das Grundstück erfolgt. Erfolgt eine
Zufahrt von beiden Straßen, ist die Straße maßgeblich, die näher an der Gebäudefläche liegt.

2.3 Höhe baulicher Anlagen
Die festgesetzte maximale Oberkante baulicher Anlagen (OK) darf nicht überschritten werden. Die Oberkante
(OK) bezeichnet den höchsten Punkt der Dachhaut. Der untere Bezugspunkt für die max. zulässige
Gebäudehöhe ist die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OK EGF).

3. NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, STELLUNG BAULICHER ANLAGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Nicht überbaubare Grundstücksflächen
In den Abstandsflächen sind die gemäß § 23 (5) Satz 1 u. 2 BauNVO zulässigen Nebenanlagen / baulichen
Anlagen ausgeschlossen.
Ausnahmsweise können Gartenhäuser und Geräteschuppen im rückwärtigen Grundstücksbereich auch
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Abstandsflächen) zugelassen werden.

3.2 Stellung baulicher Anlagen
Hauptgebäude sind gemäß den in der Planzeichnung dargestellten Hauptfirstrichtungen zu errichten.

4. BESCHRÄNKUNG DER ZAHL DER WOHNUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Im WA 1 und WA 4 sind pro Einzelhaus max. 2 Wohnungen und im WA 2 max. 5 Wohnungen zulässig. Im WA
3 ist je Einheit der Hausgruppe max. 1 Wohnung zulässig.

5. ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Der Unterhaltungsstreifen ist mit Regiosaatgut als dauerhafter „Blühstreifen“ anzulegen. Er ist im Rahmen der
Waldbewirtschaftung/-pflege einmal jährlich im Spätsommer zu mähen.

6. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND
LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

6.1 Gestaltung von Erschließungsflächen
Zufahrten, Plätze und Wege sind auf das notwendige Maß zu beschränken und in wasserdurchlässigen
Materialien (z. B. Rasengittersteine) herzustellen.

6.2 Niederschlagswasser von Dachflächen
Das im Plangebiet auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist in Zisternen zu sammeln.

7. FLÄCHEN FÜR BESONDERE ANLAGEN UND VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN
UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZ-
GESETZES (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

a) Die Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ von 55 / 45 dB(A) Tag / Nacht werden
innerhalb der allgemeinen Wohngebiete teilweise überschritten.
Die Außenbauteile von Gebäuden oder Gebäudeteilen, in den nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt
von Menschen bestimmten Räumen, sind in die in den folgenden Tabellen genannten Lärmpegelbereiche
gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ einzustufen.

*) Erläuterungen/Definition:
Fassaden z. Str. Hollenbergs Hügel Fassaden die einen Winkel von 0 bis 60 Grad zur Straßenachse bilden
Seitenfassaden Fassaden die einen Winkel von 60 bis 120 Grad zur Straßenachse bilden
Rückseiten der Gebäude Fassaden die einen Winkel von 120 bis 180 Grad zur Straßenachse bilden

b) Um für die bei Schlafräumen notwendige Belüftung zu sorgen, ist in den Teilbereichen 1 bis 2 mit
Festsetzungen aus Gründen des Immissionsschutzes bei Schlaf- und Kinderzimmern der Einbau von
schallgedämmten Lüftern vorgeschrieben, soweit keine Lüftung über eine rückseitige Gebäudefassade *)
möglich ist. Gleiches gilt für Räume mit sauerstoffzehrenden Heizanlagen. Die Einhaltung der erforderlichen
Schalldämmwerte ist bei der genehmigungs- oder anzeigepflichtigen Errichtung, Änderung oder
Nutzungsänderung von Gebäuden oder Gebäudeteilen nachzuweisen.

Außenwohnbereiche
· Im Teilbereich TB 1 sind Außenwohnbereiche wie Terrassen oder Balkone mit schallabschirmenden

Maßnahmen zulässig. Als schallabschirmende Maßnahme kann die Anordnung der Außenwohnbereiche im
Schallschatten der jeweils zugehörigen Gebäude auf den lärmabgewandten Seiten (Winkel von 120 bis 180
Grad in Bezug auf die Achse der Straße Hollenbergs Hügel) oder die Anordnung von Lärmschutzwänden
oder Nebengebäuden im Nahbereich verstanden werden.

· Beim Einsatz von schallabschirmenden Maßnahmen (Lärmschutzwänden) müssen diese über eine
flächenbezogene Masse von mindestens 10 kg/m² [DIN ISO 9613 -2] bzw. ein bewertetes Schalldämm-Maß
Rw von mindestens 25 dB [VDI 2720 -1] verfügen. Darüber hinaus müssen die Wände eine geschlossene
Oberfläche ohne offene Spalten oder Fugen und eine Mindesthöhe von 3,0 Metern über der Oberkante der
zu schützenden Fläche aufweisen.

Hinweis
Abweichungen von den o. g. Festsetzungen zum Lärmschutz sind mit dem entsprechenden schalltechnischen
Einzelnachweis für die Wohn- und Aufenthaltsbereiche zulässig.

8. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

8.1 Bepflanzung Grundstücksflächen
Die privaten Grundstücke im WA 1 bis WA 4 sind zu mindestens 5 % der jeweiligen Grundstücksfläche mit
naturraumtypischen Gehölzen (z. B. Hecken entlang der Grundstücksgrenzen) und zu mindestens 5 % mit
Kräutern und/oder Stauden zu bepflanzen.

8.2 Anpflanzen von Bäumen
Auf den privaten Grundstücken im WA 1, WA 2 und WA 4 ist pro Grundstück mindestens zwei klein- oder
schmalkronige Laubbäume zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu
ersetzen.

9. EXTERNE MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH / KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
(§ 9 Abs. 1a BauGB)

Die Kompensation des bestehenden Defizits von 18.474 Wertpunkten hat durch die Ablösung von Wertpunkten
auf dinglich gesicherten Flurstücken innerhalb des Flächenpools der Stiftung Schoellerhof zu erfolgen.
Folgende Flächen werden hierfür herangezogen:

Kompensationsflächen für den B-Plan Nr. 94
im Kompensationsflächenpool „Stiftung Schoellerhof“

Diese externen Kompensationsmaßnahmen werden gemäß § 9 (1a) BauGB den Eingriffsflächen im
Geltungsbereich des Bebauungsplans zugeordnet.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT (ÖBV)
(gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 und 86 BauO NRW 2018)

1. GELTUNGSBEREICH

Die örtliche Bauvorschrift über Gestaltung gilt für die allgemeinen Wohngebiete im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 94 „Hollenbergs Hügel II“.

2. ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 89 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW 2018)

2.1 Dächer
a) Dachform
· Im WA 1 und WA 3 sind bei Hauptgebäuden nur Sattel- und Walmdächer mit einer Dachneigung von 25° bis

45° zulässig.
· Im WA 2 und WA 4 ist nur Flachdachbebauung zulässig.
· Die vorgenannten Bestimmungen gelten nicht für untergeordnete Gebäudeteile wie z. B. Überdachungen

von Wintergärten, Hauseingängen und Terrassenüberdachungen sowie für überdachte Stellplätze (Carports)
und Einzelgaragen < 20 m² gemäß § 12 (1) BauNVO und untergeordnete Nebenanlagen gemäß § 14 (1)
BauNVO.

b) Dachmaterial
· Dacheindeckungen aus unbeschichtetem Metall sind in den allgemeinen Wohngebieten (WA 1 bis WA 4)

unzulässig.

2.2 Dachaufbauten
Dachaufbauten (Flach-, Schlepp- und Giebelgauben) und Dacheinschnitte sind nur im WA 1 und WA 3
zulässig. Dachaufbauten haben mindestens jeweils 1,50 m Abstand vom Rand der Dachfläche (auf Ortgang)
zu halten. Die Gesamtbreite der Gaube in Summe darf maximal 50 % der Trauflänge bemessen.

3. ZAHL DER STELLPLÄTZE (§ 89 Abs. 1 Nr. 4 BauO NRW 2018)

In den allgemeinen Wohngebieten (WA 1, WA 2 und WA 4) sind pro zulässiger Wohnung mindestens 1,5
Stellplätze auf dem jeweiligen Grundstück nachzuweisen.

4. GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLÄCHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE UND DER
EINFRIEDUNGEN (§ 89 Abs. 1 Nr. 5 BauO NRW 2018)

4.1 Einfriedungen
a) Einfriedungen im Vorgartenbereich (Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger

Gebäudefassade sowie deren geradliniger Verlängerungen bis zu den seitlichen Grundstücksgrenzen)
dürfen nur in Form von Hecken aus standortheimischen Laubgehölzen hergestellt werden. Sonstige
Baustoffe und Bauteile (z. B. Metall- und Holzzäune) dürfen verwendet werden, wenn sie so in die Hecken
integriert werden, dass sie optisch nicht wahrnehmbar sind. Kunststoffzäune sind nicht zulässig.
Einfriedungen sind im Vorgartenbereich nur bis max. 0,80 m über Straßenoberkante zulässig. Lebende
Einfriedungen (Hecken) sind nötigenfalls zurückzuschneiden.

b) Im WA 1, WA 2 und WA 4 sind in den rückwärtigen -an den Wald/die Grünfläche angrenzenden- Bereichen
geschlossene Einfriedungen in einer Höhe von mindestens 1 m zu errichten. Tore/Öffnungen sind nicht
zulässig.

4.2 Stützmauern
Stützmauern an den Grundstücksgrenzen sind nur bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig. Zum Ausgleich
darüberhinausgehender Höhenunterschiede hat eine gleichmäßige Modellierung des Geländes auf den
Grundstücken zu erfolgen. Dabei ist eine weitere Terrassierung in Höhensprüngen von max. 0,40 m zulässig.
Stützmauern an den Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Straßen dürfen generell ausschließlich aus
Natursteinen errichtet werden. Stützmauern aus anderen Materialien, z. B. Betonelementen und/oder
Betonfertigteilen, sind dauerhaft mit einer immergrünen Bepflanzung zu versehen, z. B. Efeu.

5. BEGRÜNUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 89 Abs. 1 Nr. 7 BauO NRW 2018)

Dachflächen von Haupt- und Nebengebäuden mit einer Neigung von weniger als 15° sind mit einer
standortgerechten Vegetation extensiv zu begrünen. Die Stärke der Vegetationstragschicht muss mindestens
10 cm betragen.
Von der Dachbegrünung ausgenommen sind verglaste Flächen, Brandschutzeinrichtungen und technische
Aufbauten, zzgl. deren Unterhaltungsflächen.

6. ORDNUNGSWIDRIGKEIT

Ordnungswidrig handelt, wer gemäß § 86 BauO NRW 2018 vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften der
Satzung zuwiderhandelt.

HINWEISE

1. INKRAFTTRETEN

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 94 „Hollenbergs Hügel II“ treten alle zeichnerischen und textlichen
Festsetzungen der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung „Hollenbergs Hügel“ für diesen Teilbereich außer
Kraft.

2. EINSICHTNAHME VON VORSCHRIFTEN UND GUTACHTEN

Die dieser Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften),
Gutachten und Konzepte können während der Dienststunden bei der Gemeinde Westerkappeln im Bauamt
eingesehen werden.

3. ARCHÄOLOGISCHE BODENFUNDE

In direkter und näherer Nachbarschaft zum Plangebiet oder in vergleichbaren Schichten des Untergrundes an
anderer Stelle liegen Hinweise auf eine besondere Fossilführung oder paläontologische Bodendenkmäler vor.
Daher sind bei Umsetzung der Planung folgende Hinweise zu berücksichtigen:
· Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für Westfalen, An den

Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat Paläontologie, Sentruper
Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.

· Bei Erdarbeiten (Abgrabungen/Schurfen/Ausschachtungen) oder anderen Eingriffen in den Boden muss
damit gerechnet werden, dass bislang unbekannte paläontologische Bodendenkmäler in Form von Fossilien
(versteinerte Überreste von Pflanzen und Tieren) aus dem Jura (Ofordium) (=Malm) angetroffen werden
können. Über den genauen Umfang und die exakte Lage möglicher Fossillagerstätten und ihrer
Schutzwürdigkeit ist zurzeit keine Aussage zu machen. Funde von Fossilien sind dem LWL-Museum für
Naturkunde, Münster (Tel. 0251/5916016), unverzüglich zu melden (§16 und 17 DSchG NRW). Den
Mitarbeiter*innen des Referats Paläontologie und ihren Beauftragten ist das Betreten des betroffenen
Grundstücks zu gestatten, um ggf. Untersuchungen durchführen zu können (vgl. § 26 (2) DSchG NRW). Die
dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.

· Da diese Sedimente in Westfalen-Lippe vergleichsweise selten an die Oberfläche treten, ist darüber hinaus
vor Beginn der geplanten Baumaßnahmen das LWL-Museum für Naturkunde, Münster, (Dr. Christian Pott -
Referat Paläontologie/Paläontologische Bodendenkmalpflege, Tel. 0251/591-6016, E-Mail:
christian.pott@lwl.org frühzeitig zu informieren, damit baubegleitende Maßnahmen abgesprochen werden
können.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Kenntnisstand zum Vorhandensein von
Bodendenkmälern jederzeit ändern kann, ist die LWL-Archäologie für Westfalen bei allen Bauvorhaben
rechtzeitig vor Baubeginn zu beteiligen und eine aktuelle Stellungnahme einzuholen, um mögliche Konflikte
während des Bauverlaufes bestmöglich zu vermeiden. Die Stellungnahme sollte grundsätzlich nicht älter als
zwei Jahre sein.

4. ARTENSCHUTZ

4.1 Baufeldräumung
Notwendige Baumfällarbeiten und das Beseitigen von Gehölzen sind, in Anlehnung an § 39 (5) BNatSchG,
innerhalb des Zeitraumes vom 01. Oktober bis zum 28. Februar durchzuführen. Die sonstige Baufeldräumung
(Abschieben von Oberboden, Beseitigen sonstiger Vegetationsstrukturen) kann innerhalb des Zeitraumes vom
01. September bis zum 28. Februar erfolgen. Sollten diese Maßnahmen außerhalb der vorgenannten
Zeiträume erforderlich sein, sind unmittelbar vor dem Eingriff diese Bereiche / Strukturen durch eine
fachkundige Person (z. B. Umweltbaubegleitung) auf ein Vorkommen von aktuell besetzten Vogelnestern
sowie auf eventuellen Besatz mit Individuen der Artgruppe der Fledermäuse zu überprüfen. Von den zeitlichen
Beschränkungen kann abgesehen werden, wenn durch die Überprüfung der fachkundigen Person festgestellt
wird, dass keine Beeinträchtigungen europäischer Vogelarten und von Fledermäusen zu befürchten sind. Beim
Feststellen von aktuell besetzten Vogelnestern oder Fledermausbesatz ist die untere Naturschutzbehörde zu
benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzustimmen.

4.2 Außenbeleuchtung
Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich insekten- und fledermausfreundliche Leuchtmittel zu verwenden.
Lichtkegel sind nach unten auszurichten. Blendwirkungen sind durch geschlossene Gehäuse zu minimieren.

5. TELEKOMMUNIKATION

Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Telekommunikationsdienstleistungen verfügen
sollen, sind gebäudeintern bis zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven
Netzinfrastrukturen (Leerrohre, § 3 Abs. 45 TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven
gebäudeinternen Netzkomponenten auszustatten.

6. IMMISSIONSSCHUTZ

Das Plangebiet wird von der südwestlich verlaufenden Langenbrücker Straße (K 20), der westlich verlaufenden
Gemeindestraße Hollenbergs Hügel sowie der südlich verlaufenden Ibbenbürener Straße (L 501) beeinflusst.
Von den genannten Verkehrsflächen gehen Emissionen aus. Für die in Kenntnis dieser Verkehrsanlagen
errichteten baulichen Anlage können gegenüber den Baulastträger keinerlei Entschädigungsansprüche
hinsichtlich weitergehenden Immissionsschutzes geltend gemacht werden.

7. NUTZUNG DER SOLAREN STRAHLUNGSENERGIE

Bezüglich der Errichtung von Solarenergieanlagen zur Stromerzeugung auf Dächern wird auf die
Solaranlagen-Verordnung Nordrhein-Westfalen (SAN-VO NRW) verwiesen. Diese Verordnung trifft nähere
Regelungen zur Umsetzung der Pflichten nach §§ 42a und 48 (1a) BauO NRW 2018 bei der Neuerrichtung von
Wohn- und Nichtwohngebäuden, von Stellplatzflächen und bei vollständiger Erneuerung der Dachhaut von
Gebäuden sowie zu möglichen Erfüllungsoptionen.

8. GESTALTUNG VON AUSSENANLAGEN

Bezüglich der Gestaltung der Außenanlagen (auch Vorgarten) wird auf § 8 (1) BauO NRW 2018 verwiesen,
wonach „die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten
Grundstücke als Grünflächen
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und
2. zu begrünen oder zu bepflanzen sind,
soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Schotterungen zur
Gestaltung von Grünflächen sowie Kunstrasen stellen keine andere zulässige Verwendung nach Satz 1 dar.“
Damit ist insbesondere auch die Anlage von flächigen Stein-, Schotter- oder Kiesbeeten und/oder
Folienabdeckungen ausgeschlossen.

1. Art der baulichen Nutzung 

  II. Festsetzungen des Bebauungsplanes

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)
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2. Maß der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

6. Verkehrsflächen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Zahl der Vollgeschosse (Höchstmaß)

offene Bauweise Baugrenze

Flächen für den Gemeinbedarf: Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen
des öffentlichen und privaten Bereiches, Flächen für den Gemeinbedarf,

Flächen für Sport- und Spielanlagen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

15. Sonstige Planzeichen

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(gem. § 1 Abs. 4 , § 16 Abs. 5 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(gem. § 9 Abs. 7 BauGB)
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WESENTLICHE RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) mit Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der
zuletzt geänderten Fassung

Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),
in der zuletzt geänderten Fassung

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), in der zuletzt
geänderten Fassung

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom
21. Juli 2018 (GV. NRW. 2018 S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten
Fassung

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) mit Bekanntmachung vom 18. März 2021
(BGBl. I S. 540), in der zuletzt geänderten Fassung

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S.
1274; 2021 I S. 123), in der zuletzt geänderten Fassung

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in der zuletzt geänderten
Fassung

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) mit Bekanntmachung vom 14. Juli
1994, (GV. NW. 1994 S.666), in der zuletzt geänderten FassungVERFAHRENSVERMERKE

Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
In seiner Sitzung am 24.11.2022 hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln die frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB beschlossen. Die Bekanntmachung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung ist am 10.02.2023 in ortsüblicher Weise erfolgt. Sie wurde in der Zeit vom
20.02.2023 bis einschließlich 24.03.2023 durchgeführt. Die Unterrichtung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB fand mit Schreiben vom 17.02.2023 bis
einschließlich 24.03.2023 statt.

Westerkappeln, 23.04.2026
(Siegel) …………………………..….

Bürgermeister/in

Planunterlage
Die im Planungsbereich dargestellten Flurstücke und Grenzzeichen sind vollständig und
geometrisch einwandfrei. Die Angaben beziehen sich auf den Aktualitätsstand der Katasterdaten
vom 14.06.2023
Gemarkung Westerkappeln, Flur 138; Flurstücksnummer(n): diverse
Maßstab: 1:1.000
Die Plangrundlage kann außerhalb des Geltungsbereiches unvollständig sein.
Höhenangaben und ergänzende Topographie sind von der Bescheinigung ausgenommen.
Westerkappeln
Steinfurt, 23.04.2026 Im Auftrag

………………………………...……
(Siegel) Kreis Steinfurt - Der Landrat

Vermessungs- und Katasteramt
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Aufstellungsbeschluss
In der Sitzung des Rates der Gemeinde Westerkappeln am 18.06.2020 wurde die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 94 „Hollenbergs Hügel II“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde
gemäß § 2 (1) BauGB am 10.02.2023 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Westerkappeln, 23.04.2026
(Siegel) …………………………..….

Bürgermeister/in

Stellung baulicher Anlagen, Hauptfirstrichtung

Planzeichenerklärung
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58) in der aktuell gültigen Fassung und der
Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786) in der aktuell gültigen Fassung.

Wirtschaftsgebäude, Garagen

Wohngebäude mit Hausnummern

öffentliche Gebäude

Flurgrenze 

Gemarkungsgrenze

  I. Bestandsangaben

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze mit Abmarkung

Nutzungsartengrenze

Flurstücksgrenze mit unvermarkten Grenzpunkt

Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0
GovDATA Kreis Steinfurt (2023)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der angrenzenden Bebauungspläne

  III. Planzeichen ergänzend zur Planzeichenverordnung

  IV. Hinweis (Darstellung ohne Normcharakter)

OK

nur Hausgruppen/Reihenhäuser nur Einzelhäuser 

Flächen für Wald

12. Fläche für die Landwirtschaft und Wald
(gem. § 9 Abs.1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Oberkante baulicher Anlagen in Meter über Oberkante fertiger Ergeschossfußboden

Allgemeine Wohngebiete
mit höchstzulässiger Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (s. textliche Festsetzungen)2 Wo

WA 1

St Flächen für Stellplätze

Mit Geh- und Leitungsrecht zu belastende Flächen zugunsten der Anlieger und
Leitungsträger (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauNVO)

öffentliche Grünflächen, hier: Unterhaltungsstreifen

9. Grünflächen
(gem. § 9 Abs.1 Nr. 15  u. Abs. 6 BauGB)

Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 und
Abs. 4 BauGB), hier: Teilbereiche zum passiven Lärmschutz (s. textliche Festsetzungen)

TB1

Geschoss
Teilbereiche (TB)

TB 1 TB 2

Lärmpegel-
bereiche
(LPB)

Fassaden zur Straße Hollenbergs Hügel *) EG u. OG III II

Seitenfassaden *) EG u. OG III II

Rückseiten der Gebäude *) EG u. OG II -

Veröffentlichung und Behördenbeteiligung
In seiner Sitzung am 12.03.2024 hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln dem Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 94 „Hollenbergs Hügel II“ nebst Begründung zugestimmt und die
Veröffentlichung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. Die Bekanntmachung der Internetadresse, der
Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie der Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, ist am 09.05.2024 in ortsüblicher Weise erfolgt. Des Weiteren sind die
Betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. In der Zeit vom
21.05.2024 bis einschließlich 05.07.2024 bestand die Möglichkeit, Stellungnahmen zur Planung
abzugeben.

Westerkappeln, 23.04.2026
(Siegel) …………………………..….

Bürgermeister/in

Erneute Veröffentlichung und Behördenbeteiligung mit
Einschränkungen

In seiner Sitzung am 10.10.2024 hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln dem geänderten Entwurf
des Bebauungsplanes Nr. 94 „Hollenbergs Hügel II“ nebst Begründung zugestimmt und die erneute
Veröffentlichung gemäß § 4a (3) BauGB beschlossen. Die Bekanntmachung der Internetadresse,
der Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie der Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, ist am 25.11.2025 in ortsüblicher Weise erfolgt. Des Weiteren sind die
Betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erneut zu beteiligen. In der Zeit
vom 28.11.25 bis einschließlich 12.12.25 bestand erneut die Möglichkeit, Stellungnahmen zur
Planung abzugeben.

Westerkappeln, 23.04.2026
(Siegel) …………………………..….

Bürgermeister/in

Satzungsbeschluss
In seiner Sitzung am 26.02.2026 hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln nach Prüfung der
gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB vorgebrachten Stellungnahmen den Bebauungsplan Nr. 94
„Hollenbergs Hügel II“ gemäß § 10 BauGB als Satzung sowie die dazugehörige Begründung
beschlossen.

Westerkappeln, 23.04.2026
(Siegel) …………………………..….

Bürgermeister/in

Inkrafttreten
Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan Nr. 94 „Hollenbergs
Hügel II“ ist gemäß § 10 (3) BauGB am 27.04.2026 in ortsüblicher Weise erfolgt.
Der Bebauungsplan Nr. 94 „Hollenbergs Hügel II“ ist somit am 27.04.2026 in Kraft getreten.

Westerkappeln, 28.04.2026
(Siegel) …………………………..….

Bürgermeister/in

Verletzung von Vorschriften und Mängel der Abwägung
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 94 „Hollenbergs Hügel II“ sind
gemäß § 215 BauGB keine beachtlichen Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften
gemäß § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, keine beachtlichen Verletzungen der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans gemäß § 214 (2) BauGB und
keine beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs gemäß § 214 (3) Satz 2 BauGB geltend
gemacht worden.

Westerkappeln, __.__.____
(Siegel) …………………………..….

Bürgermeister/in

E H

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen,

die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, hier: Elektrizität

gez. Schulte

gez. Ottmann

gez. Schulte

gez. Schulte

gez. Schulte

gez. Schultegez. Schulte

gez. Schulte
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